
   

Parlamentssitzung 9. November 2015 Traktandum 11 

1513 Motion (Jugendparlament) "easyvote Abstimmungshilfe" 

Beantwortung und Abschreibung; Direktion Bildung und Soziales 

Vorstosstext 

Der Gemeinderat wird beauftragt, die easyvote Abstimmungshilfe regelmässig an alle jungen 

Stimmberechtigten der Gemeinde Köniz im Alter zwischen 18 und 25 Jahren senden zu lassen. 

Die Gemeinde Köniz soll einen Beitrag leisten, damit unser direktdemokratisches System weiter 

aufrechterhalten werden kann sowie alle jungen Könizer Stimmberechtigten die Abstimmungs-

unterlagen verstehen und somit ihre Zukunft selber mitgestalten können.  

Begründung 

Nach wie vor beteiligen sich Jugendliche und junge Erwachsene in der Schweiz weniger stark 

an Wahlen und Abstimmungen als ihre älteren MitbürgerInnen. Ein wichtiger Grund dafür ist, 

dass der Wahl- und Abstimmungsprozess sowie die Wahl- und Abstimmungsunterlagen nicht 

jugendgerecht sind. 

Das politische Interesse der jungen Stimmberechtigten ist eine Grundlage, dass unser direkt-

demokratisches System aufrechterhalten werden kann. Eine Möglichkeit, das politische Interes-

se der jungen Stimmberechtigten zu fördern, ist laut der CH@Youpart Studie des Staatssekre-

tariates für Bildung, Forschung und Innovation die Einführung der easyvote Abstimmungshilfe: 

„Eine konkrete Möglichkeit, das politische Wissen zu erhöhen, ist die Einführung von easyvote 

für alle jungen Erwachsenen. Indem die Abstimmungsvorlagen auf einfache und klare Weise 

vermittelt werden, ist es für eine breitere Gruppe junger Erwachsener möglich, auch an den 

Abstimmungen teilzunehmen. Es ist anzunehmen, dass davon vor allem bildungsferne Kreise 

profitieren würden.“  

easyvote ist ein Projekt des Dachverbandes Schweizer Jugendparlamente. In der easyvote 

Abstimmungshilfe werden die kantonalen und nationalen Abstimmungsvorlagen auf jeweils zwei 

A5 Seiten einfach verständlich und politisch neutral erklärt. Hergestellt wird die easyvote Ab-

stimmungshilfe von über 120 ehrenamtlich arbeitenden Jugendlichen. Die Produktion läuft nach 

einem klar vorgegebenen Prozess ab und basiert auf den offiziellen Abstimmungsunterlagen, 

so dass die Neutralität der easyvote Abstimmungshilfe jederzeit gewährleistet werden kann.  

Momentan beteiligen sich 267 Gemeinden am Projekt. Die Auflage der easyvote Abstimmungs-

hilfe beträgt 74’950. Eine Evaluation der easyvote Abstimmungshilfe hat ergeben, dass sich die 

jungen LeserInnen dank der easyvote Abstimmungshilfe tatsächlich motivierter fühlen, abstim-

men zu gehen. 

Für den Kanton Bern gibt es seit den Abstimmungen vom Mai 2011 eine kantonale Ausgabe 

der easyvote Abstimmungshilfe. Insgesamt beteiligen sich momentan 65 Gemeinden aus dem 

Kanton Bern am Projekt, so dass die easyvote Abstimmungshilfe an knapp 20‘000 junge 

Stimmberechtigte gesendet werden kann. 
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Kosten 

Unterstützt wird das Projekt easyvote vom Bundesamt für Sozialversicherungen, diversen Stif-

tungen und Jugendparlamenten. 

Ein Jahresabonnement der easyvote Abstimmungshilfe kostet Fr. 5.00 (exkl. 8% MWST) pro 

Jugendlicher und Jahr. Darin enthalten sind bis zu vier easyvote Abstimmungshilfen pro Jahr. In 

der Gemeinde Köniz wohnen laut Bundesamt für Statistik 3‘078 Jugendliche im Alter zwischen 

18 und 25 Jahren (BFS 2013). Der Versand der easyvote Abstimmungshilfe an alle 18 bis 25-

jährigen Stimmberechtigten würde die Gemeinde Köniz somit jährlich insgesamt Fr. 15‘191.80 

(inkl. 8% MwSt.) kosten. 

Momentane Situation für das Jugendparlament Köniz 

Die heutige Situation in Köniz ist so, dass die Kosten von der easyvote Abstimmungshilfe zwi-

schen dem Jugendparlament und der Gemeinde Köniz aufgeteilt sind. Die Gemeinde Köniz 

zahlt den Versand und das Jugendparlament Köniz die Produktion. Für das Jugendparlament 

kostet somit die easyvote Abstimmungshilfe jährlich zwischen Fr. 7‘000.00 und Fr. 8‘000.00. Bei 

dem momentanen Budget des Jugendparlamentes von Fr. 10‘000.00 sind dies 70-80% des 

Gesamtbudgets. Somit bleiben dem Jugendparlament nur noch wenige finanzielle Mittel, für 

eigene Projekte auszuführen. Auch ist es für das Jugendparlament schwierig, so vorausschau-

end finanziell zu planen, da die Kosten für die easyvote Abstimmungshilfe von Jahr zu Jahr - je 

nach Anzahl Jugendliche in der Gemeinde - verschieden sind. Bei einem Budget von Fr. 

10‘000.00 sind solche Änderungen bedeutend. 

 

In keiner anderen Gemeinde wird die easyvote Abstimmungshilfe durch ein Jugendparlament 

oder einen Jugendrat finanziert. Laut dem Reglement über das Jugendparlament Köniz, ist das 

Ziel des Jugendparlaments Köniz folgendes: „Demokratie und soziales Verhalten lernen und 

praktizieren,  Jugendliche zu politischen Aktivitäten motivieren,  die Interessen der Könizer 

Jugendlichen zu vertreten;  Meinungen der Jugendlichen in die politischen Geschäfte einbrin-

gen,  Projekte im Rahmen eines eigenen Budgets realisieren,  die aktive Zusammenarbeit 

zwischen den Generationen fördern,  die multikulturellen Begegnungen und Aktivitäten för-

dern.“ Die Finanzierung der easyvote Abstimmungshilfe betrifft nur zwei dieser Ziele. 

 

Eingereicht 

26. Mai 2015 

Unterschrieben von 14 Mitgliedern des Jugendparlaments 

Antwort des Gemeinderates 

Formelle Prüfung 

Mit der Erheblicherklärung dieser Motion gibt das Parlament dem Gemeinderat eine Richtlinie 

vor (siehe Motionsprüfung). Beilage 1 

Stimm- und Wahlbeteiligung von jungen Erwachsenen in der Schweiz 

Bis heute gibt es keine verlässlichen Zahlen über die Stimm- und Wahlbeteiligung der verschie-

denen Altersgruppen. Nur sehr wenige Städte oder Kantone nehmen entsprechende Auswer-

tungen vor (z.B. Kanton Genf, Stadt St. Gallen). Eine im Nationalrat am 8.5.2014 eingereichte 

Motion verlangt vom Bundesrat die Schaffung einer gesetzlichen Vorlage, damit in der ganzen 

Schweiz eine regelmässige, vollständig anonymisierte Erhebung der Stimmbeteiligung geglie-

dert nach soziodemografischen Kriterien aufgrund der Stimmregister durchgeführt werden kann.  
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In seiner Stellungnahme vom 27.8.2014 spricht sich der Bundesrat gegen eine solche Regelung 

aus und beantragt die Ablehnung der Motion, insbesondere da dies bei den Kantonen und Ge-

meinden zu einem erheblichen Mehraufwand führen würde. Das Geschäft wurde im Nationalrat 

noch nicht behandelt.  Beilage 2 

 

Im Jahr 2014 hat der Dachverband Schweizer Jugendparlamente, DSJ, beim Forschungsinstitut 

gfs Bern eine Analyse über das politische Interesse und die Stimm- und Wahlbeteiligung der 18 

bis 25-Jährigen in Auftrag gegeben. Am 13. Oktober lag eine Auswertung der erhobenen Fra-

gen bzw. Daten vor. Diese gibt an, dass die Partizipation der genannten Altersgruppe bei rund 

30% liege. Ziel des DSJ sei eine Steigerung der Stimm- und Wahlbeteiligung um 10% auf 40%. 

 Beilage 3 

 

Das gleiche Forschungsinstitut gab zu Beginn des Jahres 2014 anlässlich der VOX Studie her-

aus, dass lediglich 17% der 18 bis 25-Jährigen sich an Abstimmungen und Wahlen beteiligt. 

Diese Studie geriet unter starke Kritik, die darin genannten Zahlen wurden insbesondere durch 

die Kantone Neuenburg und Genf sowie die Stadt St. Gallen in Frage gestellt. Entsprechend 

deren Auswertungen lag die durchschnittliche Stimmbeteiligung der 18 bis 25-Jährigen bei über 

40%, bei den 18 und 19-Jährigen sogar bei mehr als 45%.  Beilage 4 

 

Betrachtet man die „Entwicklung der Stimmbeteiligung bei eidgenössischen Volksabstimmun-

gen“ des Bundesamtes für Statistik, BFS, entspricht dies über alle Altersklassen ungefähr der 

durchschnittlichen Beteiligung in den vergangenen 50 Jahren. Die Statistik der letzten 100 Jah-

re zeigt, dass die allgemeine Stimmbeteiligung in der ersten Hälfte des vorderen Jahrhunderts 

relativ hoch war, während sie in der zweiten Hälfte markant abnahm. Jedoch ist diese allgemein 

grossen Schwankungen unterlegen und ist mit grosser Wahrscheinlichkeit weniger von den 

Altersklassen als vielmehr von der Brisanz der Themen abhängig. Bereits nach der Senkung 

des Stimmrechtsalters auf 18 Jahre im Jahr 1991 wurde beklagt, dass sich die Jungen zuwenig 

beteiligen und von diesem Recht Gebrauch machen. Das war aber nie durch tatsächliche Zah-

len belegt. Die Statistik des BFS zeigt, dass die Senkung des Stimmrechtsalters keinen Einfluss 

auf den Gesamtdurchschnitt nahm. Einzig im Einführungsjahr 1991 war die Beteiligung deutlich 

unterdurchschnittlich, was jedoch kaum einfach auf die neue Altersgruppe zurückgeführt wer-

den kann. Beilage 5 

 

Die Stimm- und Wahlbeteiligung nach Altersgruppen wird bis heute einzig anhand von Umfra-

gen eruiert. Um Aussagen zu einer Teilgruppe machen zu können, sind nur 100 Befragungen 

nötig. Für die Feststellungen in der VOX Studie wurden lediglich 200 Befragungen über Fest-

netz bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren durchgeführt. Dass sich die Alters-

gruppe der 18 bis 25-Jährigen unterdurchschnittlich für Politik interessiere und weniger vom 

Stimm- und Wahlrecht Gebrauch mache, bleibt somit rein spekulativ. Dort, wo tatsächliche Zah-

len vorliegen, wird diese Aussage eindeutig widerlegt. 

 

Abstimmungshilfen für alle 

Abstimmungshilfen sind nicht nur für jüngere Stimmbürger ein Thema. Am 17.3.2014 wurde im 

Nationalrat ein Postulat eingereicht, nach welchem geprüft werden soll, ob sämtliche Wählerin-

nen und Wähler in den üblichen Abstimmungsunterlagen auf easyvote.ch hingewiesen werden 

können. Der Bundesrat beantragte am 14.5.2014 die Ablehnung des Postulates. In seiner Stel-

lungnahme wies er insbesondere auf die folgenden Punkte hin: 

Das Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR; SR 161.1) verpflichtet den Bundesrat in 

Artikel 10a, die Stimmberechtigten kontinuierlich über die eidgenössischen Abstimmungsvorla-

gen zu informieren und dabei die Grundsätze der Vollständigkeit, Sachlichkeit, Transparenz und 

Verhältnismässigkeit zu beachten. Artikel 11 präzisiert, dass der Bundesrat dafür "eine kurze, 

sachliche Erläuterung" verfasst, "die auch den Auffassungen wesentlicher Minderheiten Rech-

nung trägt". Zielpublikum der Abstimmungserläuterungen des Bundesrates sind somit sämtliche 

Stimmberechtigte. Deshalb werden an die Erläuterungen des Bundesrates zu Recht hohe An-

sprüche gestellt: Sie gelten gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes als Mate-

rialien der Gesetzgebung. 
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Aus diesem Grund kann der Bundesrat weder von Dritten erstellte und verantwortete Informati-

onsprodukte zusammen mit den amtlichen Abstimmungsunterlagen an die Stimmberechtigten 

verteilen lassen noch in den amtlichen Abstimmungsunterlagen darauf aufmerksam machen. 

Wenn der Bundesrat von sich aus Zusatzinformationen von Dritten verteilen lassen würde, stell-

ten sich heikle Fragen für den Fall, dass diese Zusatzinformationen ungenau, widersprüchlich 

oder gar einseitig wären. Es würden sich auch Fragen nach der Gleichbehandlung verschiede-

ner Anspruchsgruppen stellen, beispielsweise die Frage, ob der Bund nicht auch den Vertrieb 

von spezialisierten Produkten unterstützen müsste, die sich an weitere Zielgruppen wenden. 

 Beilage 6 

 

In einem Schreiben vom 5. Dezember 2008 hat der Könizer Gemeinderat die Initiative der Ju-

gendparlamentarierinnen und –parlamentarier gewürdigt. Die rechtlichen Abklärungen ergaben, 

dass das damalige Abstimmungsbüchlein und somit auch die heutige easyvote Broschüre nicht 

im offiziellen Abstimmungscouvert verschickt werden darf. Er erklärte sich jedoch zur Übernah-

me der Versandkosten bereit. Beilage 7 

 

 

Ziele und Vorgehen von easyvote 

Mit dem Projekt easyvote sollen vor allem junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jah-

ren angesprochen werden. Schwerpunkt bilden dabei jene, welche an Politik grundsätzlich inte-

ressiert sind, sich aber noch nicht engagieren, da die offiziellen Informationen und die Mobilisie-

rung nicht auf sie zugeschnitten sind. Durch eine einfach verständliche Sprache soll das politi-

sche Interesse dieser Altersgruppe gefördert werden. Längerfristig sollte sich dies positiv auf 

das politische Engagement und die Beteiligung aller Altersgruppen auswirken.  Beilage 8 

 

Die Texte werden von verschiedenen ehrenamtlichen Personen verfasst und durch ein Mehr-

augenprinzip auf deren Korrektheit und Neutralität überprüft. Die detaillierten Abläufe sind auf 

der Website des easyvote beschrieben: 

https://www.easyvote.ch/de/ueber-uns/ueber-easyvote/uebersicht/ 

 

Finanzielles 

Bereits seit dem Jahr 2003 wurde das Easy-Abstimmungsbüchlein an alle Könizer Einwohner 

zwischen 18 und 25 Jahren versandt. Die Abteilung Bildung, soziale Einrichtungen und Sport, 

BSS, übernahm den Ausdruck der Begleitbriefe und stellte die Couverts zur Verfügung. Der 

Versand erfolgte durch Mitglieder des Jupa. Im Jahr 2012 wurde das Projekt in easyvote umbe-

nannt. Danach wurden auch die Abläufe überarbeitet und angepasst. Heute erfolgt der Versand 

direkt durch das Projektteam. Die Gemeinde lädt lediglich noch die Adressdaten auf deren Ser-

ver. Entsprechend der Zusage aus dem Jahr 2008 werden der Gemeinde die Kosten für den 

Versand in Rechnung gestellt. Das Jupa trägt die Kosten für die Broschüren.   

 

Das Jupa erhält jährlich einen reglementarisch festgelegten Projektbeitrag in der Höhe von CHF 

10‘000.00. Dies reicht bei Weitem nicht, um die Kosten für die Verteilung der easyvote Broschü-

re zu decken. Seit dem Jahr 2014 hat die Abteilung BSS deshalb einen zusätzlichen Beitrag in 

der Höhe von CHF 5‘000.00 ins Budget aufgenommen. Rechnet man die Versandkosten dazu, 

die der Gemeinde in Rechnung gestellt werden, ergibt dies einen zusätzlichen, ausserregle-

mentarischen Beitrag von rund CHF 8‘000.00. Dem Jupa standen somit in den Jahren 

2014/2015 jeweils rund CHF 18‘000.00 zur Verfügung. 

Aufgrund einer Aufbaufinanzierung durch den Bund, Kantone und Stiftungen in den Jahren 

2011 bis 2014 konnten die Kosten bisher relativ niedrig gehalten werden. Nach Einreichung des 

Vorstosses hat das easyvote per 1.1.2016 jedoch eine Preiserhöhung angekündigt. Das Jah-

resabonnement wird neu CHF 7.45 kosten (inkl. MwSt. und Versand). Ab 3‘000 Abonnementen 

wird ein Rabatt von 15% gewährt, der Preis für ein Abo wird sich somit auf CHF 6.33 belaufen. 

Bei einer Zielgruppengrösse von 3‘078 jungen Erwachsenen bedeutet dies jährliche Kosten von 

rund CHF 19‘500.00. Mit einem jährlichen Beitrag von insgesamt CHF 18‘000.00 können somit 

nicht einmal die Kosten für die Verteilung des easyvote gedeckt, verschwiegen denn noch an-

dere Projekte finanziert werden. 

 
  

https://www.easyvote.ch/de/ueber-uns/ueber-easyvote/uebersicht/
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Weiteres Vorgehen 

Der Gemeinderat erachtet die Verteilung der easyvote Broschüre an die 18 bis 25 Jährigen 

nach wie vor als hilfreich. Damit wird dem Bedürfnis nach einer leicht verständlichen Formulie-

rung der aktuellen Abstimmungsthemen Rechnung getragen. Er ist jedoch der Ansicht, dass die 

Verteilung solcher zusätzlichen Unterlagen nicht Sache der Gemeinde ist, sondern allenfalls als 

Projekt des Jupa weiter geführt werden kann. Der Gemeinderat erklärt sich bereit, sich weiter-

hin  angemessen an den Kosten zu beteiligen, sieht aber keinen Anlass, diese vollständig zu 

übernehmen. Die Beteiligung soll jedoch nicht durch eine fixe Anpassung des reglementari-

schen Beitrages erfolgen, sondern wie bisher durch einen zusätzlichen Projektbeitrag, der jähr-

lich neu budgetiert und überprüft wird. Damit behält sich der Gemeinderat vor, den Beitrag al-

lenfalls den sich verändernden Umständen anzupassen oder zu streichen, wenn dies aufgrund 

der finanziellen Lage oder anderer neuer Erkenntnisse angezeigt sein sollte, ohne dass dafür 

wiederum eine Reglementsänderung notwendig wird. 

Damit die Kostentransparenz gewährleistet ist, sollen künftig jedoch auch die Versandkosten 

direkt durch das Jugendparlament getragen werden. Der zusätzliche Beitrag wird dieser neuen 

Handhabung angepasst. 

Für das laufende Jahr 2015 und das Jahr 2016 wurden wie im Vorjahr CHF 5‘000.00 ins Budget 

aufgenommen. Die Abteilung BSS kann dem Jupa im Jahr 2016 weitere CHF 8‘000.00 zur Ver-

fügung stellen, die über andere Konten kompensiert werden. Ab dem Jahr 2017 soll ein Pro-

jektbeitrag in der Höhe von CHF 14‘000.00 budgetiert werden. Dies zusätzlich zum reglementa-

risch festgelegten Beitrag von  CHF 10‘000.00. Damit sind die easyvote Kosten gedeckt und es 

bleibt dem Jupa ein jährlicher Betrag von rund CHF 4‘500.00 für andere Projekte. 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Die Motion wird erheblich erklärt. 

2. Die Motion wird abgeschrieben. 

 

Köniz, 7. Oktober 2015 

 

Der Gemeinderat 

Beilagen 

 Beilage 1: Motionsprüfung 

 Beilage 2: NR Motion 14.3369 

 Beilage 3: gfs, Planungsstudie politisches Interesse  

 Beilage 4: „stimmfaule Jugend“ Auszug Tagesanzeiger  

 Beilage 5: bfs, Entwicklung der Stimmbeteiligung  

 Beilage 6: NR Postulat 14.3104 

 Beilage 7: Schreiben Gemeinde an Jupa vom 5.12.2008 

 Beilage 8: Muster easyvote Broschüren 
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